
Statut der CDU (Auszug) 

 

 
§ 40 Beschlussfähigkeit 

 
(1) Die Organe der Partei sind beschlussfähig, wenn sie mindestens eine Woche (satzungs-gemäß) 

vorher mit Angabe der Tagesordnung einberufen worden sind und wenn mehr als die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Der Versand einer Einladung auf elektronischem 

Wege (e-Mail) steht dem Postweg gleich, sofern das stimmberechtigte Mitglied vorher schriftlich 
darin eingewilligt hat. Für die Mitgliedervollversammlungen gelten die entsprechenden 

Bestimmungen der Landesverbände. 
 

(2) Vor Eintritt in die Tagesordnung ist die Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden 
festzustellen. 

 
(3) Bei Beschlussunfähigkeit hat der Vorsitzende die Sitzung sofort aufzuheben und die Zeit und 

die Tagesordnung für die nächste Sitzung zu verkünden; er ist dabei an die Form und Frist für die 
Einberufung des Organs nicht gebunden. Die Sitzung ist dann in jedem Falle beschlussfähig; darauf 

ist in der Einladung hinzuweisen. 
 

(4) Ergibt sich die Beschlussunfähigkeit während der Sitzungen bei einer Abstimmung oder Wahl, 

so wird in einer der nächsten Sitzungen erneut abgestimmt oder gewählt. Stimment-haltungen und 
ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit mit. 

 
 

§ 41 Erforderliche Mehrheiten 

 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Für Satzungsänderungen ist die absolute 

Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich, für einen Auflösungsbeschluss eine 
Mehrheit von drei Vierteln. Alle Etatbeschlüsse sowie die Beschlüsse über den gesetzlichen 

Rechenschaftsbericht der Partei und über die mittelfristige Finanzplanung bedürfen der Mehrheit 
der Mitglieder des Vorstandes; für dessen Zusammensetzung sind die gesetzlichen und 

satzungsmäßigen Bestimmungen maßgebend. 
 

 
§ 42 Abstimmungsarten 

 
(1) Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen oder durch hochgehobene Stimmkarte, es sei 

denn, dass ein Viertel der anwesenden Stimmberechtigten Geheimabstimmung verlangt.  
 

(2) Bei der Abstimmung darf jedes Mitglied erklären, dass es sich bei der Abstimmung enthält. 
 

§ 44 Wahlperiode 

 

Zu allen Parteigremien ist mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr zu wählen. 


